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Die Universität Wien nimmt zur schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 6988/J des Abgeordneten Dr. 
Walter Rosenkranz und weiterer Abgeordneter betreffend jahrelange Vakanz des Lehrstuhls für Politische 
Theorie am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien zur Weiterleitung an das Parlament wie folgt 
Stellung: 
 

Allgemein ist festzuhalten, dass an der Universität Wien Professuren nicht einfach 1:1 nachbesetzt werden. 
Schritt 1 ist die Widmung der Professur im Entwicklungsplan (Vorschlag der Fakultät – Abstimmung mit 
Rektorat und dann Stellungnahme des Senats und abschließende Genehmigung durch Universitätsrat). Die 
Ausschreibung erfolgt nach der Widmung und gemäß Priorisierung im Entwicklungsplan. 

Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren werden mittels eines Berufungsverfahrens nach 
internationalen Qualitätsstandards berufen - dieses besteht aus folgenden Schritten: 

 Widmung der Professur im Entwicklungsplan der Universität Wien 
 Ausschreibung der Professur in nationalen und internationalen Medien 
 Bewerbungen 
 Begutachtung durch Gutachterinnen und Gutachter 
 Berufungsvorträge der Kandidatinnen und Kandidaten 
 Besetzungsvorschlag: Vorschlag für die Besetzung der Professur an den Rektor 
 Ruferteilung durch den Rektor 
 Berufungsverhandlungen  
 Dienstantritt 

Der Zeitplan ist abhängig davon, wie rasch die einzelnen Verfahrensschritte aufgenommen werden können. Die 
Finanzierung der Professur war, wie an der Universität Wien üblich, vor der Ausschreibung geklärt und ist 
gegeben. Der Grund für den zwei Jahre andauernden Prozess der Nachbesetzung war ein langwieriger 
Meinungsbildungsprozess.  
Die Berufung der Professur „Politische Theorie“ ist ein inzwischen abgeschlossenes Verfahren. Eine 
Neuausschreibung ist daher nicht notwendig. Der berufene Professor wird mit Sommersemester 2016 seine 
Tätigkeit an der Universität Wien aufnehmen. 
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